
 

  

S 41 U 243/92

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Unfallversicherung
Abteilung 2
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Berufsgenossenschaften

sachliche Zuständigkeit
Unternehmerverzeichnis
falsche Eintragung
Mitgliedschaft
Wechsel der Berufsgenossenschaften

Leitsätze In Fällen einer falschen Eintragung in das
Unternehmerverzeichnis von
Anfang an oder aufgrund nachträglicher
Änderung in den Betriebsverhältnissen
richtet sich die Betriebsumschreibung
nicht nach § 44 ff. SGB X, sondern nach
den Sonderregelungen der § 664 ff RVO.
Da Unfallverhütung und Prävention sowie
die Finanzierung der Leistungen stabile
Mitgliedschaftsverhältnisse erfordern,
sind die Anforderungen an den Wechsel
eines Unternehmens von einer
Berufsgenossenschaft zur anderen
inhaltlich hoch und stark formalisiert. Bei
der Frage, unter welchen
Voraussetzungen der erlassene
Aufnahmebescheid wieder
aufgehoben werden kann, sind das
Interesse des Unternehmers an einer der
wahren Rechtslage entsprechenden
berufsgenossenschaftlichen
Zugehörigkeit
einerseits und auf der anderen Seite die
Belange der Allgemeinheit, die
beeinflusst werden durch den Umstand,
dass die bestehenden
Abgrenzungsschwierigkeiten eine volle
Verwirklichung der gesetzlich geregelten
Kompetenzverteilung oftmals erschweren
oder unmöglich machen, gegeneinander
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abzuwägen.
Normenkette RVO § 664

RVO § 646 Abs 2

1. Instanz

Aktenzeichen S 41 U 243/92
Datum 11.04.1996

2. Instanz

Aktenzeichen L 2 U 248/96
Datum 29.09.1999

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
11. April 1996 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Am 03.07.1975 teilte die KlÃ¤gerin der Beklagten mit, sie betreibe seit dem
01.06.1973 eine Erzeugergemeinschaft fÃ¼r Schlachtvieh unter der Bezeichnung
Viehverwertungsgenossenschaft eG. Es handelte sich dabei um eine
Tochtergesellschaft der bei der Beklagten versicherten SÃ¼ddeutschen
Viehverwertung. Mit AufnahmeverfÃ¼gung vom 27.08.1975 wurde die
Viehverwertungsgenossenschaft rÃ¼ckwirkend ab 01.06.1973 in das
Unternehmerverzeichnis eingetragen und als Gegenstand der Versicherung "Handel
mit Vieh sowie Erfassung und Vermittlung von Vieh" angegeben. Mit Bescheid vom
29.07.1985 wurde der gewerbliche Teil der Gefahrklasse 9 zugeordnet. In der
Gewerbeanmeldung vom 01.04. 1988 (wegen des Umzuges der KlÃ¤gerin nach
Waldkraiburg) gab sie als TÃ¤tigkeit "Vermittlung und Verwertung von Nutz- und
Schlachtvieh" an.

Gegen den Beitragsbescheid 1988 legte die KlÃ¤gerin Widerspruch ein und fÃ¼hrte
aus, Gegenstand des Unternehmens sei gemÃ¤Ã� Â§ 2 Abs.2 der Satzung die
Anpassung der Erzeugung und des Absatzes von Schlachtvieh an die Erfordernisse
des Marktes durch Ausrichtung der Produktion nach gemeinsamen Erzeugungs- und
QualitÃ¤tsregeln und Verkauf der gesamten Produktion an Schlachtvieh nach
gemeinsamen Verkaufsregeln. Die Mitarbeiter seien ausschlieÃ�lich beratend
hinsichtlich einer mÃ¶glichst betriebs- und marktwirtschaftlich optimalen
Schlachtviehproduktion tÃ¤tig. Der Verkauf werde auf der Basis des
KommissionsgeschÃ¤ftes abgewickelt.

Am 16.03.1990 fragte die Beigeladene an, ob die MÃ¶glichkeit einer Ã�berweisung
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der Viehverwertungsgenossenschaft, eventuell auch nur hinsichtlich des
ehrenamtlichen Bereiches, bestehe. Im Kreise der Selbstverwaltung sei der Wunsch
geÃ¤uÃ�ert worden, die KlÃ¤gerin gemÃ¤Ã� Â§ 776 Abs.1 Ziffer 4 RVO als
Unternehmen zum Schutz und zur FÃ¶rderung der Landwirtschaft in Versicherung
zu nehmen. Die Beklagte antwortete mit Schreiben vom 23.03.1990, das
Unternehmen sei seit dem 01.06.1973 mit dem Handel mit Vieh sowie Erfassung
und Vermittlung von Vieh beschÃ¤ftigt; von BetriebsverÃ¤nderungen, die zu einer
BetriebsÃ¼berweisung Anlass geben kÃ¶nnten, sei nichts bekannt.

Mit Schreiben vom 19.04.1990 beantragte die KlÃ¤gerin ihre Entlassung aus dem
Kataster der Beklagten und die Ã�berweisung an die Beigeladene. Sie sei eine
Erzeugergemeinschaft im Sinne von Â§ 1 Abs.1 Marktstrukturgesetz, die mit einem
Viehhandelsunternehmen nicht gleichgesetzt werden kÃ¶nne. Die Hauptaufgaben
seien die Ausrichtung der Produktion nach gemeinsamen Erzeugungs- und
QualitÃ¤tsregeln und die Vermarktung der gesamten Produktion an Schlachtvieh
nach gemeinsamen Vermarktungsrichtlinien. Die Eintragung in das Kataster der
Beklagten sei daher offensichtlich falsch.

Die Beklagte lehnte den Antrag auf Ã�berweisung mit Bescheid vom 08.08.1990 ab.
Die sachliche ZustÃ¤ndigkeit der gewerblichen Berufsgenossenschaften richte sich
nach Â§ 646 Abs.1 und 2 RVO in Verbindung mit den seit 1885 ergangenen
BundesratsbeschlÃ¼ssen. Danach und nach Â§ 3 Abs.1 Nr.3 ihrer Satzung sei die
Beklagte der zustÃ¤ndige UnfallversicherungstrÃ¤ger fÃ¼r Viehandlungen und
Agenturen. Auch fÃ¼r Unternehmen nach Â§ 1 Abs.1 Marktstrukturgesetz beurteile
sich die berufsgenossenschaftliche ZustÃ¤ndigkeit nach dem
Unternehmensgegenstand. Die Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften seien
lediglich fÃ¼r solche Erzeugergemeinschaften zustÃ¤ndig, die in der Urproduktion
tÃ¤tig seien. Unternehmensgegenstand der KlÃ¤gerin sei nach wie vor der Handel
mit sowie die Erfassung und Vermittlung von Vieh. Die BeratungstÃ¤tigkeiten
hÃ¤tten im VerhÃ¤ltnis zum Viehhandel nur dienende Funktion. Eine Ã�berweisung
der KlÃ¤gerin wÃ¼rde im Ã�brigen auch gegen die vom Reichsversicherungsamt
entwickelten und vom BSG anerkannten GrundsÃ¤tze der Katasterstetigkeit und
des Katasterfriedens verstoÃ�en. Eine wesentliche Ã�nderung der
BetriebsverhÃ¤ltnisse sei nicht gegeben. UnzutrÃ¤glichkeiten seien von der
Antragstellerin ebenfalls nicht vorgetragen worden. Sie seien auch nicht ersichtlich.
Die Belassung bei der Beklagten stelle fÃ¼r die KlÃ¤gerin keine unbillige HÃ¤rte
dar.

Mit Widerspruch vom 20.08.1990 wandte die KlÃ¤gerin ein, sie habe eindeutig den
Charakter einer Vermittlungs-Erzeugergemeinschaft. Sie schlieÃ�e fÃ¼r ihre
Mitglieder lediglich RahmenvertrÃ¤ge ab, die Vermarktung erfolge Ã¼ber
EinzelvertrÃ¤ge unmittelbar zwischen den Mitgliedern und den Abnehmern. Es
handele sich um ein landwirtschaftliches ErgÃ¤nzungsunternehmen gemÃ¤Ã� Â§
776 Abs.1 Satz 1 Nr.4 RVO, das in den ZustÃ¤ndigkeitsbereich der Beigeladenen
falle. Durch die Umgestaltung der ehemaligen Viehverwertungsgenossenschaft im
Jahr 1973 in eine Schlachtvieherzeugergemeinschaft sei eine nachhaltige und
wesentliche Ã�nderung der BetriebsverhÃ¤ltnisse eingetreten, die das GeprÃ¤ge
des Unternehmens grundlegend umgestaltet hÃ¤tte. Die Ã�berweisung an die
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Beigeladene verstoÃ�e deshalb nicht gegen die GrundsÃ¤tze der Katasterstetigkeit
und des Katasterfriedens.

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 20.05.1992
zurÃ¼ck. Unternehmensgegenstand der KlÃ¤gerin sei nach wie vor der Handel mit
und die Vermittlung von Vieh einschlieÃ�lich der Vieherfassung. Die
BeratertÃ¤tigkeit habe dagegen nur dienende Funktion. Ein landwirtschaftliches
ErgÃ¤nzungsunternehmen liege nicht vor. Eine wesentliche Ã�nderung in den
BetriebsverhÃ¤ltnissen oder schwere UnzutrÃ¤glichkeiten bei der DurchfÃ¼hrung
der UnfallverhÃ¼tungsvorschriften seien nicht ersichtlich. Die von der KlÃ¤gerin
geschilderten Betriebsstrukturen bestÃ¼nden nach ihren Angaben bereits seit
1973, dem Zeitpunkt der Eintragung des Unternehmens ins
Unternehmerverzeichnis der Beklagten.

Mit der Klage vom 16.06.1992 hat die KlÃ¤gerin geltend gemacht, sie sei ein
landwirtschaftliches ErgÃ¤nzungsunternehmen, das Aufgaben Ã¼bernehme, die
jedes Mitglied an und fÃ¼r sich selbst zu erfÃ¼llen habe. Es mÃ¼sse
berÃ¼cksichtigt werden, dass die Eintragung von Anfang an sachlich nicht korrekt
gewesen sei und daher eine Berichtigung gemÃ¤Ã� Â§ 664 Abs.3 RVO erfolgen
mÃ¼sse.

Die Beklagte hat dazu mit Schreiben vom 06.08.1993 ausgefÃ¼hrt, eine
Berichtigung komme nur dann in Betracht, wenn die Eintragung in Verkennung der
fachlichen, technologischen oder Ã¶rtlichen ZustÃ¤ndigkeit und aufgrund eines so
grÃ¶blichen Irrtums erfolgt sei, dass die weitere Belassung den gesetzlichen
ZustÃ¤ndigkeitsregelungen eindeutig zuwider laufen wÃ¼rde oder schwerwiegende
UnzutrÃ¤glichkeiten nachgewiesen seien, die die Belassung als unbillige HÃ¤rte
erscheinen lassen wÃ¼rden. Die Beklagte sei aber der fÃ¼r das Unternehmen der
KlÃ¤gerin zustÃ¤ndige TrÃ¤ger der gesetzlichen Unfallversicherung. Das
Marktstrukturgesetz habe hinsichtlich der berufsgenossenschaftlichen
ZugehÃ¶rigkeit keine Regelung getroffen. Seinem Charakter nach sei das
Unternehmen der KlÃ¤gerin eine landwirtschaftliche Warengenossenschaft, nicht
ein landwirtschaftlicher ErgÃ¤nzungsbetrieb. Dieser Begriff setze nÃ¤mlich voraus,
dass der Sache nach auch landwirtschaftliche TÃ¤tigkeiten verrichtet wÃ¼rden. Der
Handel mit Vieh sei aber keine typisch landwirtschaftliche, sondern eine
HandelstÃ¤tigkeit. Schwerwiegende UnzutrÃ¤glichkeiten, die die Belassung der
KlÃ¤gerin im Unternehmerverzeichnis der Beklagten als unbillige HÃ¤rte erscheinen
lassen wÃ¼rden, habe die KlÃ¤gerin nicht nachgewiesen. Wesentliche Ã�nderungen
im Unternehmen, die nach der Aufnahme in das Unternehmerverzeichnis der
Beklagten eingetreten sein mÃ¼ssten, seien der Beklagten nicht bekannt.

Mit Schreiben vom 13.03.1996 hat sich die Beigeladene dem klÃ¤gerischen
Vorbringen angeschlossen. Der Erzeugung und dem Absatz komme gegenÃ¼ber
der Vermarktung durchaus eigenstÃ¤ndige Bedeutung zu.

Das SG hat die Klage mit Urteil vom 11.04.1996 abgewiesen. Nach Sinn und Zweck
des Â§ 664 Abs.3 RVO sei eine Eintragung nur dann abzuÃ¤ndern, wenn sie
aufgrund eines so grÃ¶blichen Irrtums erfolgt sei, dass die weitere Belassung der
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gesetzlichen ZustÃ¤ndigkeitsregelung eindeutig zuwider laufen wÃ¼rde oder wenn
schwerwiegende UnzutrÃ¤glichkeiten nachweisbar seien, die die Belassung des
Betriebes bei der Berufsgenossenschaft als unbillige HÃ¤rte erscheinen lassen
wÃ¼rden. Diese Voraussetzungen seien hier nicht gegeben. Denn es sei zumindest
zweifelhaft, ob das Unternehmen der KlÃ¤gerin von der Vorschrift des Â§ 776 Abs.1
Nr.4 RVO erfasst werde, so dass die Eintragung keinesfalls aufgrund eines
grÃ¶blichen Irrtums erfolgt sei. Auch schwerwiegende UnzutrÃ¤glichkeiten seien
nicht erkennbar. Die Voraussetzungen des Â§ 667 Abs.1 RVO lÃ¤gen nicht vor. Die
Belassung des klÃ¤gerischen Betriebes bei der Beklagten stelle keine unbillige
HÃ¤rte dar. Zudem habe sich seit der Eintragung die Betriebsstruktur der KlÃ¤gerin
nicht wesentlich geÃ¤ndert, denn sie habe selbst vorgetragen, dass dies bereits
1973 geschehen sei. In der Abwicklung des MitgliedschaftsverhÃ¤ltnisses seien
bisher auch keine UnzutrÃ¤glichkeiten aufgetreten. Eine hÃ¶here Beitragsbelastung
stelle keine unbillige HÃ¤rte dar.

Die KlÃ¤gerin wendet mit der Berufung dagegen ein, ein Wechsel der Mitgliedschaft
wÃ¼rde gravierende Auswirkungen haben, denn die ehrenamtlich tÃ¤tigen
Organmitglieder seien unversichert und somit wesentlich schlechter gestellt als bei
der Beigeladenen. Der umfangreichere Unfallversicherungsschutz in der
landwirtschaftlichen Unfallversicherung stelle eine so wesentlich gÃ¼nstigere
Regelung dar, dass die Weiterversicherung bei der Beklagten eine unzutrÃ¤gliche
Situation bedeute.

Die Beigeladene fÃ¼hrt aus, in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung seien
gemÃ¤Ã� Â§ 539 Abs.1 Nr.5 RVO auch ehrenamtlich TÃ¤tige bei der AusÃ¼bung
ihrer TÃ¤tigkeit gesetzlich unfallversichert.

Die Beklagte stellt dazu fest, es bestehe im Wesentlichen Deckungsgleichheit mit
dem Versicherungsschutz bei der Beigeladenen. Ehrenamtlich tÃ¤tige
Vorstandsmitglieder gehÃ¶rten gemÃ¤Ã� Â§ 539 Abs.2 RVO kraft Gesetzes zum
Kreis der versicherten Personen. Die Aufsichtsratsmitglieder seien kraft Satzung der
Beklagten gegen die ihnen wÃ¤hrend des Aufenthaltes auf der StÃ¤tte des
Unternehmens zustoÃ�enden ArbeitsunfÃ¤lle beitragsfrei versichert.

Die KlÃ¤gerin stellt den Antrag,
das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 11.04.1996 aufzuheben und die
Beklagte unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom 08.08.1990 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 20.05.1992 zu verurteilen, die KlÃ¤gerin ab
01.01.1991 an die Landwirtschaftliche BG Oberbayern zu Ã¼berweisen.

Die Beklagte beantragt,
die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 11.04.1996
zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beigeladene stellt keinen Antrag.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf den wesentlichen Inhalt der
beigezogenen Akten der Beklagten sowie der Klage- und Berufungsakten Bezug
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genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig, sachlich aber nicht
begrÃ¼ndet.

Zu Recht hat das SG die Klage gegen den Bescheid vom 08.08.1990 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 20.05.1992 abgewiesen und ausgefÃ¼hrt, dass eine
Ã�berweisung der KlÃ¤gerin an die Beigeladene nicht begrÃ¼ndet ist.

Die Entscheidung richtet sich nach den Vorschriften der RVO, da eine
Ã�bergangsregelung nicht besteht und somit die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt
der letzten BehÃ¶rdenentscheidung, also im Zeitpunkt des Ergehens des
Widerspruchsbescheides maÃ�geblich ist (vgl. Kopp, VwGO, Â§ 113 Rdnr.23).

Die sachliche ZustÃ¤ndigkeit der Berufsgenossenschaften richtet sich nach Â§ 646
RVO. Â§ 646 Abs.2 RVO enthÃ¤lt eine VerordnungsermÃ¤chtigung fÃ¼r den
Bundesminister fÃ¼r Arbeit und Sozialordnung, die sachliche ZustÃ¤ndigkeit der
Berufsgenossenschaft nach Art und Gegenstand der Unternehmen nÃ¤her zu
bestimmen. Von dieser ErmÃ¤chtigung ist bisher kein Gebrauch gemacht worden.
Deshalb bleibt gemÃ¤Ã� Art.3 Â§ 11 UVNG vom 30.04.1964 (BGBl.I S.241) jeder
TrÃ¤ger der Unfallversicherung fÃ¼r die Unternehmen zustÃ¤ndig, fÃ¼r die er
bisher zustÃ¤ndig war, so lange eine Rechtsverordnung die ZustÃ¤ndigkeit nicht
anders regelt. Gesetzliche Grundlage fÃ¼r die bis dahin geltende sachliche
Abgrenzung ist der Bundesratsbeschluss vom 21.05.1885 (AN 1885, 143), der
gemÃ¤Ã� der nach Art.80, 129 GG weiterhin geltenden VO der Reichsregierung
Ã¼ber VersicherungstrÃ¤ger in der Unfallversicherung vom 30.10.1923 (RGBl.I
S.1063) noch gesetzlich verbindlich ist (BSGE 71, 85; 39, 112; Schulin,
Unfallversicherungsrecht, Â§ 54 Rdnr.94, 95).

Da UnfallverhÃ¼tung und PrÃ¤vention sowie die Finanzierung der Leistungen
stabile MitgliedschaftsverhÃ¤ltnisse erfordern, sind die Anforderungen an den
Wechsel eines Unternehmers von einer Berufsgenossenschaft zur anderen inhaltlich
hoch und stark formalisiert (Schulin a.a.O. Â§ 54 Rdnr.67).

Zu Recht hat die Beklagte die KlÃ¤gerin mit Verwaltungsakt vom 27.08.1975 ab
01.06.1973 ins Unternehmerverzeichnis aufgenommen. Aufgrund der
rechtsverbindlichen Aufnahme in das Unternehmerverzeichnis ist zumindest eine
Formalversicherung im VerhÃ¤ltnis der KlÃ¤gerin zur Beklagten entstanden, selbst
wenn die tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse falsch beurteilt worden wÃ¤ren. Bei der
Frage, unter welchen Voraussetzungen der erlassene Aufnahmebescheid wieder
aufgehoben werden kann, sind das Interesse des Unternehmers an einer der
wahren Rechtslage entsprechenden berufsgenossenschaftlichen ZugehÃ¶rigkeit
einerseits, auf der anderen Seite die Belange der Allgemeinheit, die beeinflusst
werden insbesondere durch den Umstand, dass die bestehenden
Abgrenzungsschwierigkeiten eine volle Verwirklichung der gesetzlich geregelten
Kompetenzverteilung oftmals erschweren oder unmÃ¶glich machen, gegeneinander

                               6 / 9

https://dejure.org/gesetze/RVO/646.html
https://dejure.org/gesetze/RVO/646.html
https://dejure.org/gesetze/RVO/646.html
https://dejure.org/gesetze/GG/80.html
https://dejure.org/gesetze/GG/129.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2071,%2085
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2039,%20112


 

abzuwÃ¤gen. Die durch Verwaltungsakt geschaffene Rechtskonkretisierung in
Gestalt des formalen VersicherungsverhÃ¤ltnisses ist nicht bedeutungslos, denn der
Verwaltungsakt, mit dem die Beklagte die KlÃ¤gerin aufgenommen hat, erzeugt bis
zu seiner mÃ¶glichen Aufhebung schutzwÃ¼rdige Rechtswirkungen, die nicht
Ã¼bergangen werden kÃ¶nnen (vgl. BSGE 15, 282, 288; BSGE 38, 187).

In FÃ¤llen einer falschen Eintragung in das Unternehmerverzeichnis von Anfang an
oder aufgrund nachtrÃ¤glicher Ã�nderung in den BetriebsverhÃ¤ltnissen richtet sich
die Betriebsumschreibung nicht nach Â§Â§ 44 ff. SGB X, denn die Â§Â§ 664 ff. RVO
bieten hierzu eine besondere Regelung, die durch das SGB X nicht aufgehoben
worden ist (Art.2 Â§ 4 Ziffern 1 und 16 in Verbindung mit Â§ 40 SGB X). Die Â§Â§
664 ff. sind Sondervorschriften und somit lex specialis im VerhÃ¤ltnis zum
allgemeinen Verfahrensrecht des SGB X (vgl. Schulin Â§ 54 Rdnrn.114, 127).

Als Anspruchsgrundlage fÃ¼r das Klagebegehren scheidet Â§ 667 RVO aus, weil bei
unverÃ¤nderten tatsÃ¤chlichen und rechtlichen VerhÃ¤ltnissen die
Voraussetzungen dieser Vorschrift nicht gegeben sind (vgl. BSGE 38, 187; BSGE 49,
222; BSG vom 12.12.1985 SgB 1986, 338). Denn eine grundlegende Ã�nderung der
Unternehmensstruktur (vgl. BSGE 68, 205) ist hier nach dem 01.06.1973 nicht
eingetreten. Die Beklagte hat selbst angegeben, dass die Umstrukturierung der
Genossenschaft bereits vor diesem Zeitpunkt lag und auch konsequent in der
KlagebegrÃ¼ndung ausgefÃ¼hrt, die Eintragung in das Unternehmerverzeichnis
der Beklagten sei von Anfang an falsch gewesen. Die tatsÃ¤chlichen und
rechtlichen VerhÃ¤ltnisse sind im Wesentlichen unverÃ¤ndert geblieben. So hat die
Beklagte in der Satzung vom Juli 1974 die Aufgaben des Unternehmens mit der
Anpassung der Erzeugung und des Absatzes von Vieh durch Erzeugungs- und
QualitÃ¤tsregeln sowie An- und Verkauf nach gemeinsamen Vermarktungsregeln
bezeichnet. Die entscheidende Aufgabe der Viehvermarktungsgenossenschaft ist
danach weiterhin die Vermittlung von Schlacht- und Nutzvieh, was sich schon aus
dem Namen der Genossenschaft ergibt, ebenso wie aus ihren eigenen Angaben bei
der Gewerbeanmeldung am 01.04.1988 nach dem Umzug nach Waldkraiburg, wo
sie Vermittlung und Verwertung von Nutz- und Schlachtvieh als
Unternehmensaufgabe eintragen lieÃ�.

Aber auch die Voraussetzungen fÃ¼r eine UnternehmensÃ¼berweisung gemÃ¤Ã� 
Â§ 664 Abs.3 RVO sind nicht erfÃ¼llt. Diese Vorschrift bestimmt, dass das
Unternehmerverzeichnis zu berichtigen ist, wenn die Eintragung unrichtig war.
Wegen der Wahrung der Katasterstetigkeit ist nach der stÃ¤ndigen Rechtsprechung
die Berichtigung nur in bestimmten FÃ¤llen zulÃ¤ssig, nÃ¤mlich, wenn die
Aufnahme auf einem offensichtlichen Irrtum beruht oder schwere
UnzutrÃ¤glichkeiten bei DurchfÃ¼hrung der berufsgenossenschaftlichen Aufgaben
die Belassung des Betriebes bei der bisher zustÃ¤ndigen Berufsgenossenschaft als
unbillige HÃ¤rte erscheinen lassen (vgl. BSGE 15, 282; BSGE 38, 187; BSGE 49, 222;
BSG SgB 1986, 338; Kasseler Kommentar Â§ 664 Rdnr.9 ff.; Schulin a.a.O. Â§ 54
Rdnr.129).

Ein offensichtlicher Irrtum war hier bei der Aufnahme der KlÃ¤gerin in das
Unternehmerverzeichnis der Beklagten nicht gegeben. Die KlÃ¤gerin ist eine
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eingetragene Genossenschaft im Sinne des Â§ 1 Abs.1 Nr.3 Genossenschaftsgesetz,
nÃ¤mlich eine Gesellschaft von nicht geschlossener Mitgliederzahl, die die
FÃ¶rderung des Erwerbes oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels
gemeinschaftlichen GeschÃ¤ftsbetriebes bezweckt, nÃ¤mlich den
gemeinschaftlichen Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Es handelt sich also
um eine Absatzgenossenschaft. Die Mitglieder bleiben zwar selbstÃ¤ndig als
Landwirte tÃ¤tig, haben sich aber zu einer gemeinsam getragenen Unternehmung
zusammengeschlossen, nutzen dadurch groÃ�betriebliche Vorteile und verschaffen
sich einen wettbewerbsfÃ¤higen Marktzugang.

Dabei handelt es sich zwar um eine zum landwirtschaftlichen Betrieb gehÃ¶rende
TÃ¤tigkeit, nÃ¤mlich den Verkauf der landwirtschaftlichen Erzeugnisse.
Andererseits liegt aber das Hauptgewicht der TÃ¤tigkeit der KlÃ¤gerin gerade auf
dem Handel, wÃ¤hrend sie keinerlei typisch landwirtschaftliche TÃ¤tigkeiten, wie
z.B. Bodenbewirtschaftung oder Viehhaltung ausÃ¼bt. Darauf deutet auch ihre
Bezeichnung als Viehverwertungs- bzw. Viehvermarktungsgenossenschaft hin.
Zudem gehen ihre Ziele Ã¼ber rein landwirtschaftliche hinaus; so hat sie selbst
angegeben, dass sie, wie auch in ihren Satzungen ausgedrÃ¼ckt ist, Erzeugungs-
und QualitÃ¤tsregeln fÃ¼r die Landwirte aufstellt. Damit beschrÃ¤nkt sich ihr Ziel
nicht auf die Aufgaben, die auch in einzelnen Betrieben gelÃ¶st werden kÃ¶nnten,
sondern geht Ã¼ber den Rahmen der Einzelbetriebe hinaus.

Zwar kÃ¶nnte es sich um einen landwirtschaftlichen ErgÃ¤nzungsbetrieb im Sinne
des Â§ 776 Abs.1 Nr.4 RVO handeln, der den Schutz und die FÃ¶rderung der
Landwirtschaft bezweckt (BSGE 17, 22; Kasseler Kommentar Â§ 776 RVO Rdnr.24).
Die Ziele, die die KlÃ¤gerin im Sinne des Â§ 1 des Gesetzes zur Anpassung der
landwirtschaftlichen Erzeugung an die Erfordernisse des Marktes
(Marktstrukturgesetz) vom 16. Mai 1969 (BGBl.I 1969, S.423) verfolgt, sind aber
nicht notwendigerweise im Rahmen des landwirtschaftlichen ErgÃ¤nzungsbetriebes
zu sehen, da ja der Hauptzweck und der wirtschaftliche Schwerpunkt der TÃ¤tigkeit
der KlÃ¤gerin in dem KommissionsgeschÃ¤ft zur Vermarktung des von den
Mitgliedern erzeugten Viehs liegt. TÃ¤tigkeiten, die nicht dem Schutz und der
FÃ¶rderung der landwirtschaftlichen Betriebe unmittelbar dienen, sondern den
kaufmÃ¤nnischen und verwaltenden Teil des landwirtschaftlichen Betriebes
betreffen, unterliegen aber nicht der landwirtschaftlichen Unfallversicherung (so
schon Bestimmungen Ã¼ber die Unfallversicherung bei TÃ¤tigkeiten im Sinne des
Â§ 915 Abs.1 c der Reichsversicherungsordnung, AN 1940, II 312; RVA EuM 39, 80;
AN 1938, 322). Zwar wird auch die Auffassung vertreten, dass
Absatzgenossenschaften in die ZustÃ¤ndigkeit der Landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften fallen (vgl. Lauterbach Â§ 776 RVO Rdnr.17), jedenfalls
aber kann bei so schwierigen Abgrenzungsfragen von einer offenbaren
Unrichtigkeit, die auf leichtfertigem Vorgehen der Beklagten beruhe, nicht
gesprochen werden (vgl. hierzu BSGE 15, 290).

Schwere UnzutrÃ¤glichkeiten, die die weitere ZugehÃ¶rigkeit der KlÃ¤gerin zur
Beklagten als unbillige HÃ¤rte erscheinen lieÃ�en, sind nicht erkennbar. Eine
mÃ¶gliche hÃ¶here Beitragsbelastung wÃ¼rde keine unbillige HÃ¤rte darstellen
(vgl. BSGE 15, 282, 291; BSG SgB 86, 339; Schulin a.a.O. Â§ 54 Rdnr.132). Der
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Einwand der KlÃ¤gerin, die ehrenamtlich tÃ¤tigen Oranmitglieder seien derzeit
unversichert, wÃ¼rden aber bei einer Ã�berweisung an die Beigeladene in Zukunft
versichert sein, trifft nicht zu. Denn auch ehrenamtlich tÃ¤tige Vorstandsmitglieder
sind gemÃ¤Ã� Â§ 539 Abs.2 RVO versichert, da sie wie ein nach Â§ 539 Abs.1 RVO
Versicherter tÃ¤tig werden. Dies gilt auch fÃ¼r WegeunfÃ¤lle (Â§ 550 Abs.1 RVO).
Aufsichtsratsmitglieder sind gemÃ¤Ã� Â§ 544 Nr.1 RVO in Verbindung mit Â§ 48
Abs.1 Buchst.e der Satzung der Beklagten wÃ¤hrend ihres Aufenthaltes auf dem
BetriebsgelÃ¤nde versichert. Die Versicherung auch der ehrenamtlich tÃ¤tigen
Organmitglieder ist daher weitgehend gesichert, so dass von schweren
UnzutrÃ¤glichkeiten bzw. unbilliger HÃ¤rte nicht die Rede sein kann.
Schwerwiegende UnzutrÃ¤glichkeiten hinsichtlich der UnfallverhÃ¼tung sind
gleichfalls nicht ersichtlich.

Die Kostenentscheidung richtet sich nach Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 15.03.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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